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§ 82 GO-LT § 82

GO-LT - Landtags-Geschaftsordnungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2025

(1) Auf Antrag eines Mitgliedes der Prasidialkonferenz und mit deren Zustimmung kann der Prasident die Abhaltung
einer parlamentarischen Enquete (Veranstaltung des Landtages zur Anhdrung von Sachverstandigen und anderen
Auskunftspersonen sowie zur Meinungsbildung hiezu) Gber Angelegenheiten veranlassen, die in der Gesetzgebung in
den selbststandigen Wirkungsbereich des Landes fallen oder von allgemeiner landespolitischer Bedeutung sind. Die
parlamentarische Enquete dient zur Information der Mitglieder des Landtages. Es werden keine Beschliisse gefasst.

(2) Der Antrag auf Abhaltung einer parlamentarischen Enquete ist dem Prasidenten schriftlich zu Gberreichen und hat
jedenfalls den Gegenstand und Vorstellungen betreffend den Teilnehmerkreis zu enthalten.

(3) Mit der Durchfiihrung der parlamentarischen Enquete kann durch den Prasidenten nach Anhérung der
Prasidialkonferenz auch der Vorsitzende eines sachlich in Betracht kommenden Ausschusses betraut werden. Zur
Vorbereitung der Enquete kénnen auch schriftliche AuRerungen von Sachverstandigen eingeholt werden.

(4) Teilnahmeberechtigt an einer parlamentarischen Enquete sind alle Mitglieder des Landtages sowie der
Personenkreis, der bei Ausschussberatungen des Landtages teilzunehmen berechtigt ist (8 46 Abs. 1 bis 4).

(5) Weiters kann der Prasident nach Anhérung der Prasidialkonferenz die Abhaltung von Instrumenten der
partizipativen Demokratie gemaR Art 5 Abs 5 L-VG veranlassen.

(6) Als Moglichkeit der politischen Partizipation Jugendlicher im Sinn des§& 4 Abs 1 Salzburger Jugendgesetz hat der
Landtag einmal im Kalenderjahr einen Jugendlandtag zu veranstalten, in dessen Rahmen politische Anliegen
Jugendlicher von diesen erdrtert werden.

In Kraft seit 20.10.2016 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/go-lt/paragraf/46
https://www.jusline.at/gesetz/go-lt/paragraf/4
file:///

	§ 82 GO-LT § 82
	GO-LT - Landtags-Geschäftsordnungsgesetz


